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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Obwohl damit die Kompetenzen der Kantone zu Lasten des Bundes eingeschränkt
werden, stimmte auch der Ständerat dem neuen Verfassungsartikel 40bis zu, welcher
den Bund beauftragt, Missbräuche im Waffenhandel zu bekämpfen. Zuvor hatten
insbesondere die Freisinnigen Loretan (AG) und Rüesch (SG) vom Bundesrat eine
explizite Zusicherung erhalten, dass er nicht beabsichtige, in der
Ausführungsgesetzgebung das Recht auf Waffenbesitz grundsätzlich in Frage zu stellen.
In der Schlussabstimmung wurde die neue Bundeskompetenz vom Nationalrat gegen
drei und vom Ständerat ohne Gegenstimmen verabschiedet. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.1993
HANS HIRTER

Bereits in der Sommersession zog der Ständerat das neue Gesetz in die Beratung.
Eintreten wurde nicht bestritten, aber Loretan (fdp, AG) wies nochmals darauf hin, dass
das neue Gesetz von den Jägern und Sportschützen nur akzeptiert werden könne, wenn
es keine Einschränkungen für sie bringe und sich strikt auf die
Missbrauchsverhinderung beschränke. Der vorberatenden Kommission ging die
Befreiung von der Waffenerwerbsscheinpflicht für Personen, welche ihre Waffe von
Privaten erworben haben, zu weit. Sie beantragte, dass ein solcher Schein für alle Arten
des Waffenerwerbs erforderlich sein soll; im Gegenzug wäre auf den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Waffenpass zur Eintragung von Handänderungen zu verzichten. Diese
restriktivere Vorschrift soll freilich für die Gruppe der patentierten Jäger und für in
anerkannten Vereinen organisierte Sportschützen für den privaten internen Handel mit
ihren speziellen Waffen ebenso wenig gelten wie generell bei Handänderungen durch
Erbgang. Der Rat stimmte diesen Vorschlägen zu. Bei den Bestimmungen über den
Waffentragschein unterlag ein Antrag Loretan (fdp, AG) deutlich, welcher auf einen
Bedürfnisnachweis verzichten wollte. In der Gesamtabstimmung verabschiedete der
Ständerat das neue Gesetz einstimmig. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.1996
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Mit einer Motion (95.3311) wollte Ständerat Loretan (fdp, AG) die politische Stellung der
Gemeinden und Städte aufwerten Er verlangte, im Rahmen der Totalrevision der
Bundesverfassung die eigenständige Rolle der Gemeinden neben den Kantonen und
dem Bund bei der Erfüllung politischer Aufgaben verfassungsrechtlich zu verankern.
Den Grundsatz, dass die Beziehungen zwischen Bund und Gemeinden über die Kantone
laufen, wollte er zwar beibehalten, ihn aber flexibler gestalten und Ausnahmen zulassen.
Zudem sollte die bundesstaatliche Politik in Zukunft nicht nur die Auswirkungen auf die
Kantone, sondern explizit auch auf die Gemeinden berücksichtigen. Als letzter Punkt
forderte die Motion eine verfassungsmässige Garantie der Gemeindeautonomie in dem
von den Kantonen vorgegebenen Rahmen. Bundesrat Koller stellte in seiner Antwort
fest, dass der dreistufige Aufbau des Staates (Gemeinden, Kantone, Bund) in der
politischen Realität de facto anerkannt sei. Aus föderalistischen Gründen solle aber die
Funktion der Gemeinden weiterhin nicht in der Verfassung des Bundes, sondern in den
Kantonsverfassungen definiert werden. Im weiteren seien, v.a. bei projektbezogenen
Fragestellungen, bereits heute direkte Kontakte zwischen Bundesbehörden und
Gemeinden gängige Praxis. Gegen eine bundesstaatliche Garantie der
Gemeindeautonomie erhob Koller föderalistische Einwände. Auf seinen Antrag wurde
die Motion lediglich als Postulat überwiesen. Der Nationalrat überwies ebenfalls ein von
Sandoz (lp, VD) mit staatsrechtlichen Argumenten bekämpftes Postulat Gross (sp, ZH)
für die Ausarbeitung eines Berichtes über die Lage der Städte und über mögliche
Massnahmen für eine Aufwertung ihrer politischen Stellung. (Zur Berücksichtigung der
finanziellen Zentrumslasten der Städte siehe hier und zum Vorschlag der CVP die
Funktion der Städte in der Verfassung zu verankern siehe hier.) 3

POSTULAT
DATUM: 31.12.1995
HANS HIRTER
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Das Resultat für die Wahlen von 37 der 46 Ständeratssitze war von der Niederlage der
SP und dem schlechten Abschneiden der Frauen gekennzeichnet. In den Kantonen
Freiburg und Tessin erreichte im ersten Wahlgang überhaupt kein Kandidat das
absolute Mehr. Nach Durchführung eines zweiten Wahlganges in sieben Kantonen (AG,
BE, BS, FR, TG, TI, VS) stand der Sieg der Freisinnigen fest: Die FDP erlangte neu 18
Mandate (+4) und erreichte damit wieder das Niveau von 1931; die CVP verlor drei (neu:
16) und der SP verblieben nur noch drei (-2) Sitze. Überraschend gewann die Lega dei
Ticinesi einen Sitz. Bei den übrigen im Ständerat vertretenen Parteien (SVP, LP, LdU)
ergaben sich keine Verschiebungen. Vierzehn Sitze der kleinen Kammer wurden
erneuert (37,8%), wovon neun auf Rücktritte, einer auf die nachträgliche Besetzung des
Sitzes des im Frühjahr verstorbenen Max Affolter (fdp, SO) und vier auf Abwahlen
entfielen. Unter den Neugewählten waren auch sechs ehemalige Nationalräte (Willy
Loretan (fdp, AG), Gilles Petitpierre (fdp, GE), Gilbert Coutau (lp, GE), Kurt Schäle (fdp,
SH), Sergio Salvioni (fdp, TI) und Rolf Büttiker (fdp, SO)). Im Kanton Zürich konnte Monika
Weber (ldu) ihr Resultat von 1987 noch verbessern und plazierte sich mit über 195'000
Stimmen zum zweiten Mal an erster Stelle, währenddem es dem SP-Kandidaten Elmar
Ledergerber nicht gelang, Werner Vetterli (svp) trotz dessen relativ niedriger
Stimmenzahl vom dritten Platz zu verdrängen. In Bern verfehlte die auf Arthur
Hänsenberger nachfolgende Kandidatin der FDP, Christine Beerli, das absolute Mehr
um 2000 Stimmen und trat im zweiten Wahlgang mit Erfolg gegen Leni Robert (gp) an.
Überraschend war die Abwahl des CVP-Vertreters Xaver Reichmuth (seit 1983) in
Schwyz. Die übrigen nicht Wiedergewählten waren Yvette Jaggi (sp, VD) und die beiden
Tessiner Camillo Jelmini (cvp), der seinen Sitz an die Lega verlor, sowie Franco Masoni
(fdp). Der Frauenanteil verschlechterte sich mit nur noch vier Gewählten auf 8,7% (1987:
10,9%). 4

WAHLEN
DATUM: 20.10.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Lors de la session de printemps, le radical bernois J.P. Bonny a déposé une
interpellation urgente invitant le Conseil fédéral à augmenter massivement (si possible
de 600 millions de francs) le crédit de programme prévu pour la poursuite de la
coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale, notamment sous
la forme de garantie de crédits (92.3054). Selon l'intervenant, cette augmentation de
l'aide devrait s'adresser prioritairement aux 12 républiques indépendantes de l'ex-
Union soviétique, réunies au sein de la Communauté des Etats Indépendants (CEI)
depuis la fin de l'année 1991; ces Etats, en raison de la situation politique incertaine,
n'avaient en effet pas été inclus parmi les pays bénéficiant du crédit de 800 millions de
francs. Les députés et le Conseil fédéral ont réagi positivement à cette proposition; les
représentants socialistes et écologistes, ainsi que le libéral J.S. Eggly (GE), ont toutefois
insisté pour que la garantie de crédits ne serve pas en priorité les intérêts des secteurs
d'exportation helvétiques et qu'elle ne se fasse pas au détriment de la coopération
technique.

Quelques mois plus tard, conformément à ce qu'il avait annoncé, le Conseil fédéral
proposait l'octroi d'un crédit supplémentaire de 600 millions de francs, destiné en
priorité à la Communauté des Etats Indépendants (CEI) (92.065). Les trois quarts des
600 millions prévus seront consacrés à l'aide financière, principalement sous la forme
de garantie contre les risques à l'exportation; le reste servira à la coopération
technique. A la fin de l'année, le Conseil des Etats a accepté à la quasi-unanimité ce
nouveau crédit. Il a ainsi rejeté une proposition de l'argovien Loretan (prd) qui
demandait le blocage de l'aide suisse en faveur de la Russie tant que les troupes russes
n'auraient pas quitté les pays baltes. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 16.03.1992
ANDRÉ MACH
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Le Conseil des Etats a transmis une recommandation Loretan (prd, AG) qui invite le
Conseil fédéral à modifier l’ordonnance sur la protection contre le bruit. Ainsi, les
installations de tir devant être assainies contre les nuisances sonores bénéficieront du
même régime que les routes et les installations ferroviaires, soit d’une prolongation de
cinq ans (jusqu’en 2007) du délai de réalisation des aménagements. Par ailleurs, la
Confédération devra assainir contre le bruit des centaines de logement voisins des
aérodromes militaires, ceci afin de répondre aux prescriptions en vigueur. 6

MOTION
DATUM: 29.04.1998
FRANÇOIS HUGUENET

Öffentliche Finanzen

Finanz- und Ausgabenordnung

Der Ständerat nahm den ersten Subventionsbericht des Bundesrates als Zweirat zur
Kenntnis. Obwohl die Ständeräte Loretan (fdp, AG) und Reimann (svp, AG) kritisierten,
dass die Erkenntnisse des Berichtes nicht sofort in Sparmassnahmen umgemünzt
würden, stellte sich die Ratsmehrheit hinter den Bundesrat und sah in diesem Bericht
nicht ein Sparprogramm, sondern ein Mittel, um im «Subventionsdschungel» des
Bundes Transparenz zu schaffen sowie eine Korrektur von Fehlentwicklungen zu
ermöglichen. 7

BERICHT
DATUM: 31.12.1998
URS BEER

Ständerat Loretan (fdp, AG) verlangte in einer Motion (Mo. 99.3040), dass der Bundesrat
dem Parlament einen Gesetzesentwurf zur Aufhebung von Bagatellsubventionen
unterbreite. Gerade bei Kleinsubventionen sei die Wirkung marginal, der
Verwaltungsaufwand hingegen zu gross. Loretan wehrte sich in den Verhandlungen
gegen den Antrag des Bundesrates, die Motion als Postulat zu überweisen. Gegen das
Begehren überhaupt sprach sich Maissen (cvp, GR) aus. Das quantitative Kriterium der
Motion (Subventionen bis CHF 30'000 oder CHF 50'000) sei zu grobschlächtig.
Fraktionskollegin Simmen (cvp, SO) hatte grundsätzlich gegen eine kritische
Überprüfung von Kleinsubventionen nichts einzuwenden. Weil aber auch
Kleinsubventionen ihre Berechtigung hätten und in vielen Fällen einiges bewirken
könnten, sprach sie sich ebenfalls gegen das Begehren aus. Onken (sp, TG) wollte viel
eher bei grösseren Subventionen anpacken, wo wirkliches Sparpotential bestünde.
Bundesrat Villiger bedauerte, dass der Motionär an der Form der Motion festhielt und
empfahl sie zur Ablehnung. Gerade im Kulturbereich, würden auch kleine
Bundesbeiträge positive Wirkungen erzielen. Der Rat lehnte das Begehren mit 15 zu 12
Stimmen ab. 8

MOTION
DATUM: 09.06.1999
DANIEL BRÄNDLI

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Netz und Vertrieb

La chambre haute a transmis comme postulat la motion Loretan (prd, AG) (Mo.
92.3019) qui charge le Conseil fédéral de modifier la loi concernant les installations
électriques de telle sorte que les PTT indemnisent de manière adéquate les cantons et
les communes lors de l'établissement des lignes téléphoniques et télégraphiques
souterraines dans le domaine public. 9

MOTION
DATUM: 09.06.1992
ANDRÉ MACH
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Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Le Conseil des Etats a approuvé à une large majorité ce crédit de transition. Il n'a pas
suivi une proposition de renvoi Weber (adi, ZH) qui voulait différer ce crédit jusqu'à ce
que le gouvernement propose un concept de financement global et clair. La petite
chambre a également rejeté une proposition Loretan (prd, AG) demandant de n'allouer
que CHF 210 millions. Elle a en revanche accepté - à l'instigation des députés Piller (ps,
FR) et Cavadini (pl, NE) - que CHF 210 millions, et non pas seulement 160 millions,
soient immédiatement utilisables par le gouvernement afin que la construction des
puits d'attaque puisse commencer également au Lötschberg. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.1995
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Suite à ce vote de soutien à la variante en réseau chère à l'exécutif, la petite chambre a
cependant tenu à apporter des modifications importantes. Les sénateurs ont en effet
décidé d'ajouter dans le projet tant le raccordement de la Suisse orientale - sur
proposition d'une minorité de la commission emmenée par le thurgovien Onken (ps) -
que les voies d'accès sur l'axe du Gothard - à l'invitation des conseillers aux Etats
uranais et tessinois. Le conseiller fédéral Leuenberger ainsi que le président de la
commission W. Loretan (prd, AG) se sont vivement opposés à ces modifications, ne
manquant pas de relever qu'elles signifiaient faire table rase de tous les efforts
entrepris depuis quatre ans pour redimensionner les NLFA et réduire leurs coûts.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

A la fin des débats, les sénateurs Frick (pdc, SZ) et Loretan (prd, AG) ont proposé de
renvoyer l'ensemble du projet respectivement à la commission et au Conseil fédéral.
Les deux représentants bourgeois estimaient en effet que le Conseil des Etats avait failli
totalement à la tâche, ce dernier ayant renchéri de plus de 4 milliards de francs le
projet par l'ajout des voies d'accès et du raccordement de la Suisse orientale.
Nombreux à penser que l'exercice n'avait pas été réussi, les sénateurs ont cependant
préféré transmettre le projet en l'état au Conseil national, afin d'éviter des retards trop
importants et dans l'espoir que la chambre du peuple apporte les corrections
nécessaires. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Als Erstrat hatte in der Frühlingssession der Ständerat die in der Vernehmlassung
umstrittene Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) zu behandeln. Diese zielt auf
eine Lockerung der Bau- und Nutzungsvorschriften in den Landwirtschaftszonen ab. Zu
Beginn der Debatte schien sich eine starke Allianz gegen die Revision zu bilden: Willy
Loretan (fdp, AG) und Erika Forster (fdp, SG), Vertreter der Stiftung für
Landschaftsschutz und Landschaftspflege sowie Pierre Aeby (sp, FR), Vorstandsmitglied
der Konferenz kantonaler Baudirektoren, meldeten erhebliche Vorbehalte an. Während
Forster und Loretan argumentierten, dass die Revision eine kaum kontrollierbare
Bautätigkeit auf Landwirtschaftsland auslösen könne und die zonenplanmässige
Zulassung von Produktionsformen wie Hors-sol oder Intensivmast im Widerspruch zu
der vom Volk mit dem Landwirtschaftsartikel befürworteten Ökologisierung der
Landwirtschaft stehe, warnte Aeby vor der Vermischung von Landwirtschafts- und
Gewerbezonen und vor zusätzlichen Vollzugsproblemen der Kantone. Die
Landwirtschaftsvertreter behielten aber schliesslich klar die Oberhand. Einen
Rückweisungsantrag Aeby lehnte der Rat mit 27 zu 3 Stimmen ab. In der Detailberatung
folgte der Ständerat konsequent dem Bundesrat und lehnte Verschärfungen, die von
landschaftsschützerischer Seite eingebracht wurden, ab. So verwarf er mit 27 zu 4
Stimmen einen Antrag Loretan, wonach in landwirtschaftlichen Gebäuden nur dann
eine neue Wohnung eingerichtet werden darf, wenn dort schon ein Wohnteil
vorhanden ist. Mit 24 zu 2 Stimmen hiess der Ständerat die Teilrevision gut. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.1997
EVA MÜLLER
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Wohnungsbau und -eigentum

Als Erstrat hatte der Ständerat im März über die 1993 vom Hauseigentümerverband
eingereichte Volksinitiative «Wohneigentum für alle» zu entscheiden, die
Steuererleichterungen für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum und eine
massvolle Besteuerung der Eigenmietwerte verlangt. Der Bundesrat hatte die Initiative,
die Steuerausfälle in der Grössenordnung von CHF 1,5 bis 2 Mrd. für Bund und Kantone
zur Folge hätte und vor allem bisherige Hauseigentümer begünstigen würde, 1994 ohne
Gegenvorschlag zur Ablehnung empfohlen. Bei einem Stimmenverhältnis von 29 zu 7
Stimmen war die Initiative auch im Ständerat chancenlos. Anders als seine
vorberatende Wirtschaftskommission (WAK), die auch einen Gegenvorschlag abgelehnt
hatte, folgte der Ständerat mit 25 zu 12 Stimmen aber einem Antrag Bisig (fdp, SZ) und
beauftragte die WAK mit der Evaluation eines möglichen Gegenvorschlags, der eine für
Bund und Kantone haushaltsneutrale Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums
verwirklicht.

Als möglichen Kern eines Gegenvorschlags propagierten die dem
Unterstützungskomitee der Hauseigentümer-Initiative angehörenden Ständeräte
Küchler (cvp, OW), Loretan (fdp, AG) und Reimann (svp, AG) die Forderung einer
Aargauer Standesinitiative (91.311), gemäss welcher der Bund bei der direkten
Bundessteuer die von den Kantonen festgesetzten Eigenmietwerte übernehmen
müsste, soweit sie mindestens den halben Marktwert umfassen. Heute berechnet der
Bund in jenen elf Kantonen, die die Wohneigentümer besonders schonen, erhöhte
Eigenmietwerte. Die Standesinitiative, die ebenfalls mit Steuereinbussen verbunden
wäre und die 1993 die knappe Unterstützung des Nationalrats fand, wurde ebenfalls an
die vorberatende Kommission zurückgewiesen.

Die WAK fand jedoch keine kostenneutrale Alternative zur Wohneigentums-Initiative
und sah deshalb von einen Gegenvorschlag ab. Mit leeren Händen wollte sie aber nicht
ins Plenum zurückkehren. Sie arbeitete eine Motion aus, die eine Änderung des
Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) fordert und den Kantonen mehr Spielraum bei
der Festsetzung des Eigenmietwertes übertragen will (96.3380). So sollen Kantone die
Eigenmietwerte massvoll ansetzen, für alle oder einen Teil der Steuerpflichtigen auf
eine Anpassung der Eigenmietwerte während einer gewissen Periode verzichten und
den Neuerwerb von Wohneigentum mit speziellen Anreizen fördern können. Mit einer
zweiten Motion verlangte die WAK, die 1973 vom Bundesgericht begründete sogenannte
«Dumont-Praxis» abzuschaffen (96.3379). Gemäss dieser sind
Unterhaltsaufwendungen für Liegenschaften in den ersten Jahren nach einem Hauskauf
als wertvermehrende und deshalb in der Regel nicht abzugsfähige Ausgaben zu
betrachten. Die Abschaffung dieser Praxis würde sich gemäss WAK eigentumsfördernd
auswirken. Eine weitere Möglichkeit, der Hauseigentümer-Initiative
entgegenzukommen, sah die WAK beim Modell des «Logis-Leasing». Die namentlich im
Kanton Genf gewährte steuerliche Erleichterung für Miete-Kauf von Wohneigentum
wird heute vom Bund nicht zugelassen. In der Herbstsession verzichtete der Ständerat
endgültig auf einen Gegenvorschlag zur Hauseigentümer-Initiative, überwies dafür
gegen den Willen des Bundesrates beide Motionen der WAK mit deutlichen Mehrheiten.
Der Aargauer Standesinitiative gab er keine Folge. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.1996
EVA MÜLLER

Der Ständerat hiess als Erstrat sowohl die Änderung des WEG wie auch den
Bundesbeschluss über Massnahmen zur Minderung der Verluste und Zahlungsrisiken
aus der Wohnbau- und Eigentumsförderung in seiner Sommersession gut. Ständerat
Brändli (svp, GR) erläuterte als Berichterstatter der WAK-SR, dass sich viele Mieter der
Rückzahlung der Wohnbauförderung in Form steigender Mieten durch Wegzug
entzögen und sich oft keine Nachmieter zu den bestehenden Bedingungen finden
lassen würden. Die Finanzinstitute als Kreditgeber würden sich zudem bei der
Kreditvergabe immer stärker zurückhalten und teilweise sogar Kredite aufkündigen.
Nach Meinung der Kommission sei diese Entwicklung und vor allem das Ausmass und
die Dauer der Immobilienkrise nicht absehbar gewesen. Sie beurteilte die
Gesetzesänderungen und die Massnahmen positiv und beantragte Zustimmung.
Ständerat Loretan (fdp, AG) forderte, dass in Zukunft die Auslagerung der Förderung
des selbstgenutzten Wohneigentums weiterverfolgt werde und für die Unterstützung
der Wohnungs- und Siedlungserneuerung ein kostenneutrales System geschaffen
werde. Die geplante Unterstützung von gemeinnützigen Bauträgern und
Dachorganisationen wie auch die Hilfe an finanziell und sozial schwache Personen bei
der Wohnungsversorgung seien wichtige Aufgaben des Bundes, könnten allerdings
teilweise an die Kantone delegiert werden. Hingegen sei der Rückzug des Bundes aus
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der allgemeinen Wohnbauförderung angezeigt. Der hohe Leerwohnungsbestand zwinge
eine Deregulierung der Wohnbauförderung und die Einführung der Marktmiete
geradezu auf. In seiner Herbstsession stimmte der Nationalrat beiden Vorlagen ohne
Gegenantrag zu. In der Schlussabstimmung im Nationalrat wurde die Revision des
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes mit 186 Stimmen gegen die Stimmen von
Blocher (svp, ZH), Bonny (fdp, BE) und Steinemann (fp, SG) verabschiedet. 14

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Ende April verabschiedete der Bundesrat den Entwurf zu einem Bundesbeschluss über
Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler Bedeutung (Nasak). Er beantragte dem
Parlament, bis ins Jahr 2005 80 Mio Fr. in die wichtigsten Sportarenen zu investieren.
Im Vordergrund steht der Neubau der Stadien Wankdorf in Bern, St. Jakob in Basel und
de la Praille in Genf. Zudem sollen die Sportplätze Pontaise in Lausanne und Letzigrund
in Zürich ausgebaut werden. Weiter sollen ein neues polysportives Hallenvelodrom, ein
neues Trainingszentrum Ostschweiz, ein neues nationales Schwimmzentrum, die
Erweiterung des Eissportzentrums Davos, der Neubau einer Skisprung-Schanzenanlage
und diverse Schneesportprojekte unterstützt werden. Wie die Botschaft ausführte, wird
das zentrale Auswahlkriterium der Bedarfsnachweis der betreffenden nationalen
Sportverbände sein sowie dessen Verifizierung durch die Eidgenössische Sportschule
Magglingen.

Die kleine Kammer behandelte die Vorlage als Erstrat. Eintreten war unbestritten. Der
Sprecher der Kommission betonte, die Erneuerung der grossen Sportstätten sei
dringend nötig, da die Schweiz sonst im internationalen Vergleich in die zweite Liga
absteigen würde. In der Detailberatung scheiterte ein Antrag Jenny (svp, GL), der mehr
Mittel für regionale Anlagen bereitstellen wollte. Angenommen wurde hingegen ein
Antrag Merz (fdp, AR) für ein polysportives Zentrum Ostschweiz sowie ein Antrag Bieri
(cvp, ZG), wonach auch die Eigentümer und Benutzer der Stadien zur Finanzierung und
zum langfristigen Unterhalt der Anlagen beizutragen haben. 

Der Nationalrat zeigte sich in dieser Frage ebenso spendierfreudig wie der Ständerat.
Ein Nichteintretensantrag von von Felten (sp, BS), die befand, es sei absurd, dem Bund
in Zeiten der eingeschränkten Finanzmittel neue Aufgaben aufzubürden, hatte keine
Chancen, gleich wie auch ein Rückweisungsantrag Bircher (cvp, AG), der das Geschäft
so lange verschieben wollte, bis das Haushaltziel erreicht ist. Die meisten Redner
stellten nur rhetorisch die Frage, ob eine neue Subvention opportun sei. Sparen sei
zwar angesagt, aber neue Finanzhilfen dürften nicht abgeschmettert werden, erklärte
etwa Föhn (svp, SZ). Und Hochreutener (cvp, BE) meinte, ohne Spitzensport gebe es
keinen Breitensport, und der Spitzensport brauche neue Impulse. Mit 120 zu 21
Stimmen wurde die Vorlage deutlich angenommen. 

Eine Differenz zum Ständerat blieb aber bestehen. Die grosse Kammer befand mit
knapper Mehrheit, die Einbindung der Eigentümer und Benutzer der Stadien sei
eigentlich selbstverständlich und gehöre deshalb nicht explizit ins Gesetz. Der
Ständerat beharrte aber auf seinem ersten Entscheid. Angeführt von Loretan (fdp, AG)
meinte er, die Vorlage sei in der Bevölkerung durchaus nicht unbestritten; der Bund
schiesse hier 80 Mio Fr. ein, und zwar auch zugunsten von Sportclubs, die grösstenteils
aus eigenem Verschulden konkursreif seien. Um das Gesamtvorhaben nicht zu
gefährden, schloss sich der Nationalrat in der zweiten Lesung oppositionslos an. 15
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Sozialversicherungen

Krankenversicherung

In der Frühjahrssession behandelte der Ständerat die Vorschläge des Bundesrates zur
ersten Teilrevision des KVG, welche allgemein als „Revision der kleinen Schritte“
bezeichnet wurde. Strittigster Punkt war dabei die Einführung von Globalbudgets im
ambulanten und teilstationären Bereich. Da die Anhörung der Ärzteschaft und der
Krankenversicherer gezeigt hatte, dass diese Massnahme sehr kontrovers eingeschätzt
wird, und weil die Vorschläge des Bundesrates als zu wenig ausgereift beurteilt wurden,
lehnte die kleine Kammer die Globalbudgetierung ab. Ein vom Bundesrat unterstützter
Antrag Brunner (sp, GE), der den Kantonen die Kompetenz zur Festlegung eines
Globalbudgets auf freiwilliger Basis überlassen wollte, unterlag mit 29 zu 10 Stimmen
dem Antrag der Kommissionsmehrheit auf vollständige Streichung. In den weiteren
wesentlichen Punkten (Erleichterung des Kassenwechsels, Förderung der Generika,
Sistierung der Krankenversicherung bei längerdauerndem Militärdienst, reduzierte
Prämien für die 18-25-Jährigen) stimmte die kleine Kammer oppositionslos den
Vorschlägen des Bundesrates zu. Bei den Verbesserungen zum Bezug der
Prämienverbilligungen wurde ein Antrag Loretan (fdp, AG) angenommen, der für eine
präzisere Definition der Anspruchsberechtigung eintrat. Gleichzeitig wurden die
Beiträge des Bundes an die Prämienverbilligung für die Periode 2000-2003 um jährlich
1,5% angehoben. Von 2,213 Mia Fr. steigen diese Subventionen so auf 2,314 Mia Fr. im
Jahr 2003. 16
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

Eine andere Motion der CVP-Fraktion, die eine Überprüfung der Betreuungs- und
Fürsorgestandards in der Asylpolitik verlangte, wurde auf Antrag des Bundesrates, der
laufende Abklärungen im Rahmen der Arbeitsgruppe „Finanzierung Asylwesen“ geltend
machte, nur als Postulat angenommen. Eine Motion des Zürcher SVP-Abgeordneten
Fehr, [98.3426] die eine Beschränkung der staatlichen Fürsorgeleistungen auf legal
anwesende Asylbewerber forderte und illegal eingereiste, „papierlose“ und
abgewiesene Personen davon ausnehmen wollte, wurde mit 76 zu 54 Stimmen
verworfen. Auch hier begründete der Bundesrat seinen Antrag auf Ablehnung mit dem
Hinweis auf die Arbeitsgruppe, deren Ergebnisse vorerst abgewartet werden sollten.
Eine von Loretan (fdp, AG) eingereichte Motion zur Internierung weggewiesener
Ausländer und straffällig gewordener Asylsuchender wurde mit 26 zu 5 Stimmen
deutlich gutgeheissen. Bundesrätin Metzler hatte sich unter anderem mit dem Verweis
auf die Europäische Menschenrechtskonvention vergebens gegen den Vorstoss
gewehrt. 17
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